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Aufgrund der §§ 12, 70 und 71 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1989 (AmtsbI. S. 557) wird gemäß 
Beschluß des Gemeinderates Riegelsberg vom 29.08.1989 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gemeindebezirke 

 
Das Gebiet der Gemeinde Riegelsberg wird in die Gemeindebezirke Riegelsberg in den 
Grenzen des bisherigen Gemeindebezirkes Riegelsberg und Walpershofen in den 
Grenzen des bisherigen Gemeindebezirkes Walpershofen gegliedert. 
 
 

§ 2 
Zahl der Ortsratsmitglieder 

 
Die Zahl der Mitglieder der Ortsräte wird für den Gemeindebezirk Riegelsberg auf 15, für 
den Gemeindebezirk Walpershofen auf 11 festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Inkraftreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Riegelsberg, den 29. August 1989 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Holzer 
 


